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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Berufskollegs in 

Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
schulgesetzlicher Vorschriften 

(10. Schulrechtsänderungsgesetz)
Vom 10. April 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Berufskollegs in 

Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
schulgesetzlicher Vorschriften 

(10. Schulrechtsänderungsgesetz)

Artikel 1
Änderung des Schulgesetzes NRW

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), das zuletzt durch Gesetz vom 5. November 2013 
(GV. NRW. S.  618) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 132a folgende Angabe eingefügt:

  „§ 132b Übergangsvorschrift zum Schulversuch PRI-
MUS“. 

2.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Qualifi zierung“ 
durch das Wort „Bildung“ ersetzt, werden nach 
den Wörtern „berufl iche Kenntnisse,“ die Wörter 
„Fähigkeiten und Fertigkeiten,“ eingefügt und wer-
den die Wörter „berufl iche Grund- und Fachbil-
dung“, gestrichen.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind nach 
Fachbereichen, Berufsfeldern, Fachrichtungen und 
fachlichen Schwerpunkten gegliedert.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Berufsschule umfasst folgende Bildungs-
gänge:

  1.   Fachklassen des dualen Systems der Berufsaus-
bildung für Schülerinnen und Schüler in einem 
Berufsausbildungsverhältnis, die den schuli-
schen Teil der Berufsausbildung nach dem Be-
rufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung 
vermitteln; 

  2.   Vollzeitschulische Bildungsgänge für Schülerin-
nen und Schüler ohne Berufsausbildungsver-
hältnis zur Vorbereitung auf Berufsabschlüsse 
nach dem Berufsbildungsgesetz und der Hand-
werksordnung;

  3.   Bildungsgänge, die Schülerinnen und Schülern 
ohne Berufsausbildungsverhältnis berufl iche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus 
einem oder mehreren berufl ichen Bereichen ver-
mitteln und den Erwerb eines dem Hauptschul-
abschluss gleichwertigen Abschlusses ermögli-
chen (Ausbildungsvorbereitung).

    Die Bildungsgänge nach Nummer  1 und Num-
mer  2 führen nach Maßgabe der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung zu einem dem Haupt-
schulabschluss gleichwertigen Abschluss und zu 
einem dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
gleichwertigen Abschluss. Sie ermöglichen den 
Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fach-
oberschulreife) und der Berechtigung zum Be-
such der gymnasialen Oberstufe, den Erwerb 
von Zusatzqualifi kationen und in mindestens 
dreijährigen Bildungsgängen den Erwerb der 
Fachhochschulreife. Der Erwerb der Fachhoch-
schulreife wird auch in Verbindung mit einem 
zweijährigen Bildungsgang gemäß Absatz  6 
Nummer 2 ermöglicht.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nummern 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

    „1. Einjährige Bildungsgänge, die berufl iche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Sinne einer berufl ichen Grundbildung und 
einen dem Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 gleichwertigen Abschluss vermitteln oder 
den Erwerb des mittleren Schulabschlusses 
(Fachoberschulreife) und der Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe er-
möglichen, sowie zweijährige Bildungsgänge, 
in denen darüber hinaus ein Berufsabschluss 
nach Landesrecht erworben werden kann;

   2.  Zweijährige und dreijährige Bildungsgänge, 
die berufl iche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife er-
möglichen oder einen Berufsabschluss nach 
Landesrecht vermitteln und den Erwerb der 
Fachhochschulreife ermöglichen; 

   3.  Dreijährige Bildungsgänge, die berufl iche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermitteln und den Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife ermöglichen oder mindes-
tens dreijährige Bildungsgänge, die einen 
Berufsabschluss nach Landesrecht vermit-
teln und den Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife ermöglichen. § 18 Abs. 2 bis 4 gilt 
entsprechend.“

  bb)  Dem Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

    „Bildungsgänge nach Nummer  2 und Num-
mer 3, die neben der Vermittlung eines Berufs-
abschlusses nach Landesrecht zusätzlich auf 
Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Handwerksordnung vorbereiten, 
dauern dreieinhalb Jahre.“

 e)  Absatz 6 wird aufgehoben.

 f)   Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert:

  aa)   In Satz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„berufl iche Kenntnisse“ ein Komma und die 
Wörter „Fähigkeiten und Fertigkeiten“ einge-
fügt.

  bb)  Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

    „2. Bildungsgänge für berufserfahrene Schüle-
rinnen und Schüler, die berufl iche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln sowie 
in einem Jahr zur Fachhochschulreife und in 
zwei Jahren zur allgemeinen oder fachgebun-
denen Hochschulreife führen.“

 g)  Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.

 h)   Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8 und die Wör-
ter „Absatz  7 und 8“ werden durch die Wörter 
„Absatz 6 und Absatz 7“ ersetzt.

3.   In § 37 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe in der zwei-
ten Klammer „bis 4“ durch die Angabe „und 3“ er-
setzt.

4.  § 46 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Der Schulträger kann festlegen, dass Schülerin-
nen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine Schule 
der gewählten Schulform im Sinne des § 10 besuchen 
können, die Aufnahme verweigert wird, wenn die Zahl 
der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule 
übersteigt.“

5. Nach § 132a wird folgender § 132b eingefügt:

 „§ 132b 
 Übergangsvorschrift zum Schulversuch PRIMUS

  (1) Das Ministerium kann auf Antrag des Schulträ-
gers und nach Anhörung der betroffenen Schulen an 
bis zu 14 Schulen beginnend mit dem Schuljahr 
2014/2015 oder dem Schuljahr 2015/2016 für einen 
Zeitraum von zehn Schuljahren und danach jahr-
gangsstufenweise auslaufend erproben, ob durch den 
Zusammenschluss mit einer Grundschule zu einer 
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Schule die Chancengerechtigkeit und die Leistungsfä-
higkeit des Schulwesens erhöht werden und die Schü-
lerinnen und Schüler dadurch zu besseren Schulab-
schlüssen geführt werden können. Außerdem soll 
hierbei erprobt werden, wie im Hinblick auf die de-
mografi sche Entwicklung und die sich wandelnde Ab-
schlussorientierung der Eltern weiterhin ein wohnort-
nahes Schulangebot ermöglicht werden kann. Die 
Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland muss gesichert sein. Die 
näheren Regelungen über Änderungen und Ergänzun-
gen der Unterrichtsinhalte, der Unterrichtsorganisa-
tion, über die Formen der Schulverfassung und der 
Schulleitung sowie über die Rahmenbedingungen 
trifft das Ministerium.

  (2) Die Arbeit der Schulen nach Absatz  1 wird wis-
senschaftlich begleitet und ausgewertet. Das Ministe-
rium berichtet dem Landtag darüber bis zum 31. Juli 
2021.“

Artikel 2
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Artikel 1 Nummer 2 und 3 tritt am 1. August 2015 in 
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

(2) An Berufskollegs eingerichtete Bildungsgänge, die 
nach diesem Gesetz nicht mehr vorgesehen sind, können 
auslaufend fortgeführt werden. Die Neuaufnahme von 
Schülerinnen und Schülern ab 1. August 2015 ist nicht 
zugelassen. 

Düsseldorf, den 10. April 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Für den Finanzminister 

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2014 S. 268
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Gesetz 
zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts 

und zur Änderung einer
wohnraumrechtlichen Vorschrift

Vom 10. April 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts 

und zur Änderung einer 
wohnraumrechtlichen Vorschrift

Artikel 1
Änderung des Gesetzes zur 

Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 772), das durch Gesetz vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S.  16) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

 1.   In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu Teil 8 
und den §§ 40 bis 43 wie folgt gefasst:

 „Teil 8 aufgehoben

 § 40 aufgehoben
 § 41 aufgehoben
 § 42 aufgehoben
 § 43 aufgehoben“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  2 werden die Wörter „sofern nicht die 
Befugnis zum Erlass landesrechtlicher Regelun-
gen den Ländern übertragen wurde“ durch die 
Wörter „geändert durch Gesetz vom 9. November 
2012 (BGBl. I S. 2291)“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 3.   In § 3 Absatz 3 werden die Wörter „unbeschadet des 
Teils 8“ gestrichen.

 4.   In §  7 Absatz  1 werden nach den Wörtern „soziale 
 Infrastruktur,“ die Wörter „Baumaßnahmen zur 
 Umsetzung kommunaler wohnungspolitischer Hand-
lungskonzepte,“ eingefügt.

 5.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 werden nach dem Wort „ab-
züglich“ die Wörter „der Kinderbetreuungskosten 
im Sinne des §  10 Absatz  1 Nummer  5 des Ein-
kommensteuergesetzes und“ eingefügt. 

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „in Verbin-
dung mit §  10 Absatz  1 Nummer  5 des Einkom-
mensteuergesetzes“ gestrichen.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  2 werden nach dem Wort „Ein-
kommensteuergesetz)“ die Wörter „sowie Un-
terhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz“ eingefügt. 

  bb)   In Nummer 5 werden nach  dem Wort „Ein-
kommensteuergesetz)“ die Wörter „sofern ih-
re Einkunftsart einer der Einkunftsarten des 
§ 14 Absatz 2 entspricht“ angefügt. 

  cc)   In Nummer  6 wird das Komma durch einen 
Punkt ersetzt.

  dd)   Die Wörter „in den Fällen der Nummern 2 
und 4 bis 6 abzüglich einer Pauschale von je 
200 Euro für Aufwendungen zum Erwerb, 
Erhalt oder zur Sicherung der steuerfreien 
Einnahmen“ werden gestrichen.

  ee) Folgende Sätze werden angefügt: 

     „Für Aufwendungen zum Erwerb, Erhalt 
oder zur Sicherung der steuerfreien Einnah-
men wird eine Abzugspauschale gewährt. Sie 
entspricht in den Fällen der Nummer 2 und 4 
dem Pauschbetrag der Werbungskosten nach 
§ 9 a Satz 1 Nummer 3 des Einkommensteu-
ergesetzes und in den Fällen der Nummer  5 
und 6 dem Pauschbetrag für Werbungskosten 
nach §  9 a Satz  1 Nummer  1 a des Einkom-
mensteuergesetzes“.

 d)   In Absatz 4 Nummer 1 wird das Wort „haushalts-
angehörigen“ gestrichen.

 6.  § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach den Wörtern „steuerpfl ich-
tiger Einkünfte“ die Wörter „oder von im Ausland 
besteuerten Einkünften im Sinne des §  14 Ab-
satz 3 Nummer 5“ eingefügt.
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 b)   In Satz  3 wird nach dem Wort „wenn“ das Wort 
„stattdessen“ eingefügt.

 c)   In Satz  4 werden die Wörter „Entsprechendes 
gilt“ durch die Wörter „Wurde der Pauschalabzug 
noch nicht in Anspruch genommen, so gilt Ent-
sprechendes“ ersetzt. 

 7.   In § 16 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 4“ 
durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

 8.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Kennt“ durch 
das Wort „Erfährt“ ersetzt und nach dem Wort 
„Wohnung“ werden die Wörter „gemäß Absatz  1 
Satz 1“ eingefügt.

 b)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  2 wird nach den Wörtern „eines 
Wohnberechtigungsscheins“ die Angabe 
„(§ 18 Absatz 1)“ eingefügt.

  bb)   In Satz  3 werden nach dem Wort „zur“ die 
Wörter „Selbstnutzung von Wohnraum in ei-
nem Mietwohngebäude bei der“ eingefügt.

 9.   In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 19 Ab-
satz 3 Nummern 1, 2 und 4“ durch die Wörter „§ 19 
Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4“ ersetzt.

10.  § 21 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Wohnraum ist vom Verfügungsberechtigten 
so zu erhalten und wiederherzustellen, dass der 
ordnungsgemäße Gebrauch zu Wohnzwecken ge-
währleistet ist. Liegen der zuständigen Stelle An-
haltspunkte für einen Verstoß gegen Satz 1 vor, so 
trifft sie die zur Ermittlung des Sachverhalts ge-
eigneten Maßnahmen. Besteht aufgrund der 
Sachverhaltsermittlung nach Satz  2 hinreichen-
der Anlass für die Annahme, dass die Beeinträch-
tigung des ordnungsgemäßen Gebrauchs zu 
Wohnzwecken bauseitig begründet ist, so hat der 
Verfügungsberechtigte auf Verlangen der zustän-
digen Stelle die weitere notwendige Sachaufklä-
rung durchzuführen. Die Kosten der nach Satz 3 
angeordneten Maßnahmen trägt der Verfügungs-
berechtigte. Bestätigt sich die Annahme nach 
Satz 3 nicht, so sind dem Verfügungsberechtigten 
die Kosten zu erstatten. Sind entgegen der Ver-
pfl ichtung nach Satz  1 notwendige Arbeiten am 
Wohnraum unterblieben, so hat der Verfügungs-
berechtigte diese Arbeiten auf Anordnung der zu-
ständigen Stelle nachzuholen. Die Anordnung 
setzt voraus, dass der Gebrauch zu Wohnzwecken 
erheblich beeinträchtigt ist oder die Gefahr einer 
erheblichen Beeinträchtigung besteht und ihre 
Vornahme verhältnismäßig ist. Die Kosten einer 
Ersatzvornahme von Anordnungen ruhen als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück beziehungs-
weise auf dem Erbbaurecht am Grundstück.“

 b)   In Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „oder einer 
von ihm eingeleiteten Begründung von Woh-
nungseigentum“ gestrichen.

11.   In § 22 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „für“ 
die Wörter „Wohnraum bestimmter Art oder für“ 
eingefügt.

12.   In § 26 Absatz 1 werden die Wörter „§ 17 Absätze 1, 
2, 3 oder 6, 7, § 21 Absätze 1, 2, 3 oder 6, 7“ durch die 
Wörter „§ 17 Absatz 1, 2, 3, 6 oder 7, § 21 Absatz 1 
Satz 1 oder 6 sowie Absatz 2, 3, 6 oder 7“ ersetzt.

13.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

     „5. seinen Instandhaltungs- und Instandset-
zungspfl ichten nach §  21 Absatz  1 Satz  1 
oder 6 nicht nachkommt,“.

  bb)   In Nummer  8 wird das Komma am Ende 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

  cc)   In Nummer  9 wird das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

  dd)  Die Nummern 10 bis 15 werden aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 2 und 9 mit einem Buß-
geld bis zu 3 000 Euro je Wohnung, der Num-
mer 3, 4 und 8 mit einem Bußgeld bis zu 15 000 
Euro und der Nummer  1, 5, 6 und 7 mit einem 
Bußgeld bis zu 50 000 Euro geahndet werden.“

 c)   In Absatz 3 werden die Wörter „, in den Fällen der 
Nummern 10 bis 15 die Gemeinde“ aufgehoben.

14.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „bis“ durch das 
Wort „und“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die sich aus der Anwendung der §§ 19 bis 21 
oder 24 ergebenden Berechtigungen oder Ver-
pfl ichtungen Verfügungsberechtigter gehen auf 
den jeweiligen Rechtsnachfolger über.“

15.   In § 35 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt:

  „Die Bescheinigung erfolgt durch Verwaltungsakt 
und bedarf der Schriftform.“

16.   In §  37 Satz  2 wird das Wort „Mietsteigerung“ je-
weils durch die Wörter „Steigerung der Kostenmie-
te“ ersetzt.

17.   Unter der Überschrift „Teil 8“ und unter den Anga-
ben „§ 40“, „§ 41“, „§ 42“ und „§ 43“ werden die Texte 
jeweils durch das Wort „aufgehoben“ ersetzt.

Artikel 2
Wohnungsaufsichtsgesetz

(WAG NRW)

§ 1 
Aufgaben der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben 

1.  die Wohnungsaufsicht wahrzunehmen 

 und

2.   Wohnungssuchende, soweit sie der Hilfe bedürfen, bei 
der Beschaffung von Wohnraum zu unterstützen. Ein 
Rechtsanspruch auf Beschaffung einer Wohnung be-
steht nicht.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für den 
geförderten Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förde-
rung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S.  772) in der jeweils geltenden Fassung, soweit dessen 
Regelungen nicht entgegenstehen. 

(3) Die Gemeinden nehmen diese Aufgaben als Selbst-
verwaltungsangelegenheit wahr.

§ 2 
Wohnungsaufsicht

(1) Die Gemeinden haben nach den Bestimmungen die-
ses Gesetzes auf die Beseitigung von Missständen an 
Wohnraum hinzuwirken. 

(2) Absatz  1 gilt für Nebengebäude und Außenanlagen 
entsprechend.

(3) Die Gemeinden können insbesondere bei Anzeichen 
von Verwahrlosung in den Wohngebäuden und an den 
Außenanlagen regelmäßige Überprüfungen durchführen. 

(4) Dieses Gesetz fi ndet keine Anwendung für den vom 
Verfügungsberechtigten eigengenutzten Wohnraum. 

§ 3 
Definitionen

Bei Anwendung dieses Gesetzes gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

1.   Wohnraum ist umbauter Raum, der tatsächlich und 
rechtlich zur dauernden Wohnnutzung geeignet und 
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vom Verfügungsberechtigten dazu bestimmt ist. Es 
kann sich hierbei um Wohngebäude, Wohnungen oder 
einzelne Wohnräume handeln.

2.   Ein Missstand besteht, wenn eine erhebliche Beein-
trächtigung des Gebrauchs zu Wohnzwecken gegeben 
ist. Der Gebrauch zu Wohnzwecken ist insbesondere 
erheblich beeinträchtigt, wenn eine oder mehrere der 
in §  4 genannten Anforderungen an die Ausstattung 
nicht erfüllt sind und der Verfügungsberechtigte sei-
nen Pfl ichten aus § 5 nicht nachgekommen ist. 

3.   Verwahrlosung liegt vor, wenn ein Missstand droht. 
Dies kann sich insbesondere daraus ergeben, dass 
notwendige Erhaltungsarbeiten nach § 5 vernachläs-
sigt wurden.

4.   Verfügungsberechtigter ist, wer Eigentümer ist oder 
auf Grund eines anderen dinglichen Rechts die Verfü-
gungsgewalt über den Wohnraum besitzt. Dem Verfü-
gungsberechtigten stehen ein von ihm Beauftragter 
sowie der Vermieter gleich. 

5.   Zur Bewohnerschaft zählt, wer auf Grund eines Miet-
verhältnisses oder eines sonstigen Rechts den Wohn-
raum nutzt. 

§ 4 
Anforderungen an die Ausstattung von Wohnraum

(1) Wohnraum muss insbesondere über folgende Min-
destausstattung verfügen:

1.  ausreichende natürliche Belichtung und Belüftung,

2.  Schutz gegen Witterungseinfl üsse und Feuchtigkeit,

3.   Anschluss von Energie-, Wasserversorgung und Ent-
wässerung,

4.  Feuerstätte oder Heizungsanlage,

5.  Anschluss für eine Kochküche oder Kochnische und

6.  sanitäre Einrichtung.

Die Ausstattung muss funktionsfähig und nutzbar sein. 
Die Anforderungen des 5. und 6. Abschnitts im Dritten 
Teil der Landesbauordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256) in der je-
weils geltenden Fassung fi nden Anwendung. 

(2) Eine darüber hinaus vorhandene Ausstattung des 
Wohnraums muss funktionsfähig und nutzbar sein. Dies 
gilt insbesondere für

1.  Balkone und Loggien und 

2.   Treppen, Aufzugs-, Haustür-/Türschließ- oder Be-
leuchtungsanlagen in allgemein zugänglichen Räu-
men. 

(3) Bei zentralen Heizungsanlagen muss die Versorgung 
mit Heizenergie sichergestellt sein; dies gilt entspre-
chend für die zentrale Strom- und Wasserversorgung.

(4) In den Außenanlagen müssen insbesondere die Zu-
gänge zu Wohngebäuden sowie, soweit vorhanden, In-
nenhöfe und Kinderspielfl ächen funktionsfähig und 
nutzbar sein.

§ 5 
Pflichten des Verfügungsberechtigten

(1) Wohnraum ist vom Verfügungsberechtigten so auszu-
statten, zu erhalten und wiederherzustellen, dass der 
ordnungsgemäße Gebrauch zu Wohnzwecken gewähr-
leistet ist.

(2) Absatz  1 gilt für Nebengebäude und Außenanlagen 
entsprechend. 

§ 6 
Sachverhaltsermittlung

(1) Liegen der Gemeinde Anhaltspunkte dafür vor, dass 
ein Missstand vorliegt, so soll sie die zur Ermittlung des 
Sachverhalts geeigneten Maßnahmen ergreifen.

(2) Besteht auf Grund der nach Absatz 1 durchgeführten 
Sachverhaltsermittlung der hinreichende Verdacht, dass 
der Missstand bauseitig begründet ist, kann die Ge-
meinde anordnen, dass der Verfügungsberechtigte wei-

tere notwendige Sachverhaltsaufklärung durchführt. Die 
Art und Weise der Sachverhaltsermittlung wird durch 
die Gemeinde festgelegt.

(3) Die Kosten der nach Absatz  2 angeordneten Maß-
nahme trägt der Verfügungsberechtigte. Bestätigt die 
Untersuchung den Verdacht nicht, sind dem Verfügungs-
berechtigten die Kosten zu erstatten.

(4) §§  39 bis 41 des Ordnungsbehördengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. 
NRW. S.  528) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
entsprechend.

§ 7 
Anordnungsbefugnis der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben nach pfl ichtgemäßem Ermes-
sen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn Ver-
wahrlosung vorliegt oder ein Missstand besteht. 

(2) Bevor die Gemeinde eine Anordnung erlässt, soll der 
Verfügungsberechtigte unter Fristsetzung zu freiwilliger 
Abhilfe veranlasst werden; das gilt nicht, wenn Art und 
Umfang der Missstände es erfordern, dass die Gemeinde 
eine Anordnung sofort erlässt.

(3) Von einer Anordnung ist abzusehen oder eine schon 
erlassene Anordnung ist aufzuheben, soweit der Verfü-
gungsberechtigte nachweist, dass die Beseitigung der 
Missstände unter Ausschöpfung aller Finanzierungsmög-
lichkeiten im Rahmen der Wirtschaftlichkeit des Objekts 
nicht fi nanziert werden kann.

(4) Von einer Anordnung kann abgesehen werden, wenn 
der Verfügungsberechtigte nachweist, dass der Wohn-
raum anderen als Wohnzwecken zugeführt werden wird.

(5) Die Kosten einer Ersatzvornahme von Anordnungen 
nach Absatz 1 ruhen als öffentliche Last auf dem Grund-
stück beziehungsweise auf dem Erbbaurecht am Grund-
stück.

§ 8 
Unbewohnbarkeitserklärung

(1) Die Gemeinde kann Wohnraum für unbewohnbar er-
klären, wenn

1.   Anforderungen an die Mindestausstattung gemäß § 4 
Absatz 1 nicht erfüllt sind und nicht hergestellt wer-
den können,

2.   die Beseitigung von Missständen nicht angeordnet 
werden kann oder 

3.   erhebliche gesundheitliche Schäden für die Bewohner 
drohen.

(2) Die Unbewohnbarkeitserklärung ist dem Verfügungs-
berechtigten und der Bewohnerschaft bekannt zu geben.

(3) Wer für unbewohnbar erklärten Wohnraum bewohnt, 
ist verpfl ichtet, diesen bis zu einem von der Gemeinde zu 
bestimmenden Zeitpunkt zu räumen, wenn angemesse-
ner Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zur 
Verfügung steht. 

(4) Lässt der Verfügungsberechtigte Wohnraum unbe-
wohnbar werden und hat er dies zu vertreten, so hat er 
auf Verlangen der Gemeinde dafür zu sorgen, dass die 
Bewohnerschaft anderweitig zu zumutbaren Bedingun-
gen untergebracht wird.

(5) Der für unbewohnbar erklärte Wohnraum darf nach 
der Räumung nicht mehr für Wohnzwecke überlassen 
oder in Benutzung genommen werden.

§ 9 
Überbelegung

(1) Wohnraum darf nur überlassen oder benutzt werden, 
wenn für jede Bewohnerin oder jeden Bewohner eine 
Wohnfl äche von mindestens 9 m2, für jedes Kind bis 
sechs Jahren eine Wohnfl äche von mindestens 6 m2 vor-
handen ist. Die Wohnfl äche ist entsprechend der Wohn-
fl ächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl.  I 
S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung zu berechnen.
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(2) Wohnräume sind überbelegt, wenn die Wohnfl äche im 
Zeitpunkt des Räumungsverlangens den nach Absatz  1 
geltenden Maßstab nicht erreicht.

(3) Die Gemeinde kann von dem Verfügungsberechtigten 
oder der Bewohnerschaft die Räumung überbelegter 
Wohnräume verlangen, bis der Zustand ordnungsgemä-
ßer Belegung erreicht ist. Dabei sind der Zeitpunkt des 
Einzugs sowie die persönlichen und familiären Verhält-
nisse zu berücksichtigen. Die Räumung soll erst zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, in dem angemessener Ersatz-
wohnraum zu zumutbaren Bedingungen zur Verfügung 
steht.

§ 10 
Satzungsrecht für Gebiete mit erhöhtem Wohnbedarf

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung Gebiete mit er-
höhtem Wohnungsbedarf festlegen, in denen Wohnraum 
nur mit Genehmigung zweckentfremdet werden darf. In 
der Satzung können weitere Bestimmungen über fi nanzi-
elle Aufl agen der Genehmigung oder die Wiederherstel-
lung des früheren oder eines gleichwertigen Zustands 
getroffen werden, um den Wohnraum wieder Wohnzwe-
cken zuzuführen. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits erlassenen Satzungen bleiben in 
Kraft.

(2) Die Satzung ist auf fünf Jahre zu befristen. 

(3) Auf Erlass der Satzung besteht kein Rechtsanspruch.

§ 11 
Mitwirkungs- und Duldungspflicht

(1) Verfügungsberechtigte und die Bewohnerschaft 
haben Auskünfte zu geben, Unterlagen vorzulegen und 
zur Verfügung zu stellen, soweit das zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlich ist. Die Beauftragten der 
Gemeinden sind berechtigt, mit Einwilligung der betrof-
fenen Bewohnerschaft Grundstücke und Wohnräume zu 
besichtigen, wenn dies für die Entscheidung über eine 
Maßnahme nach diesem Gesetz erforderlich ist, insbe-
sondere die Einholung von Auskünften nicht ausreicht. 
Die Besichtigung ist nur zu angemessenen Tageszeiten 
nach vorheriger Ankündigung zulässig.

(2) Wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
Wohnraum entgegen §  8 unzulässig benutzt wird oder 
nach § 9 überbelegt ist, dürfen Grundstücke und Wohn-
räume ohne Einwilligung der betroffenen Bewohner-
schaft jederzeit ohne Ankündigung betreten werden. 

(3) Verfügungsberechtigte und Bewohnerschaft sind ver-
pfl ichtet, die nach diesem Gesetz angeordneten Maßnah-
men zu dulden und, soweit erforderlich, den Wohnraum 
vorübergehend oder dauerhaft zu räumen.

(4) Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
eingeschränkt.

§ 12 
Informationsrecht

(1) Die Bewohnerschaft, die zum Gebrauch des Wohn-
raums berechtigt ist, kann auf Antrag über den Stand 
des Verfahrens, die Sachverhaltsermittlung und über An-
ordnungen gegenüber dem Verfügungsberechtigten infor-
miert werden.

(2) Die von einer Anordnung betroffenen Verfügungsbe-
rechtigten sind über die beabsichtigte Übermittlung von 
Informationen an die Bewohnerschaft zu unterrichten.

(3) Die Datenschutzbestimmungen bleiben im Übrigen 
unberührt.

§ 13 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1.  den Pfl ichten nach § 5 nicht nachkommt,

2.   der Pfl icht zur Sachverhaltsaufklärung nach § 6 Ab-
satz 2 nicht nachkommt,

3.  entgegen § 8 Absatz 5 Wohnraum überlässt,

4.  entgegen § 9 Absatz 1 Wohnraum überlässt,

5.   Wohnraum in gemäß §  10 Absatz  1 festgelegten Ge-
bieten ohne Genehmigung zweckentfremdet oder

6.   entgegen §  11 Absatz  1 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt, Unterlagen nicht 
oder nicht vollständig vorlegt oder nicht zur Verfü-
gung stellt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer  1 bis 5 mit einer Geldbuße bis zu 50 
000 Euro, im Fall der Nummer 6 mit einer Geldbuße bis 
zu 3 000 Euro geahndet werden.

(3) Die Gemeinde ist Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§  36 Absatz  1 Nummer  1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), das durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) ge-
ändert worden ist.

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 10. April 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Für den Finanzminister 
und den 

Minister für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2014 S. 269

91

Verordnung zur Änderung 
der Sondernutzungsgebührenverordnung

Vom 23. April 2014

Auf Grund des § 8 Absatz 3 des Bundesfernstraßengeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 31. Mai 2013 (BGBl. I S. 1388) in Ver-
bindung mit §  2 Absatz der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisen-
bahnkreuzungsrecht vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. 
S. 125) und auf Grund des § 19 a des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S.  1028, berichtigt 1996 S.  81, S.  141, S.  216 und 
S.  355, berichtigt 2007  S.  327), der zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 9.Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) ge-
ändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen: 
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Artikel 1

Die Sondernutzungsgebührenverordnung vom 15. April 
2009 (GV. NRW. S. 262) wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  2 werden nach den Wörtern 
„des Gebührenschuldners“ die Wörter „oder der 
Gebührenschuldnerin“ eingefügt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Im Einzelfall kann die Gebühr innerhalb des 
Gebührenrahmens ermäßigt werden, wenn dies mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Gebührenschuldners oder der Gebührenschuldne-
rin, des nur geringen Ausmaßes der Einwirkungen 
auf die Straße oder aus Billigkeitsgründen geboten 
ist.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

2.   In §  4 werden die Wörter „Gebührenschuldner sind“ 
durch die Wörter „Zur Zahlung der Gebühren sind 
verpfl ichtet“ ersetzt.

3.  § 9 wird wie folgt gefasst:

 „§ 9 
 Übergangsbestimmung

  Für in der Vergangenheit vor Inkrafttreten erteilte 
Sondernutzungserlaubnisse sind die nicht abgelösten 
und jährlich zu entrichtenden Sondernutzungsgebüh-
ren bis zum nächsten Fälligkeitstermin gemäß § 5 Ab-
satz 2 anzupassen.“

4.   In §  10 wird die Angabe „2014“ durch die Angabe 
„2019“ ersetzt.

5.  Die Anlage wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  1.2 wird die Angabe „14 bis 349“ 
durch die Angabe „25 bis 390“ ersetzt.

 b)  Nummer 1.3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Angabe „15 bis 67“ wird durch die Angabe 
„25 bis 150“ ersetzt.

  bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt: „Die 
Festsetzung erfolgt einzeln pro Wohneinheit. 
Bei mehreren erschlossenen Wohneinheiten 
über eine Zufahrt ergibt sich die Gesamtge-
bühr durch Addition der Einzelergebnisse.“

 c)  Nummer 1.4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Die Wörter „Ärzte, Rechtsanwälte, Architek-
ten“ werden durch die Wörter „des Arzt-, 
Rechtsanwalts-, Architektenberufs“ ersetzt.

  bb)  Die Angabe „698“ wird durch die Angabe 
„3 500“ ersetzt.

 d)   In Nummer 1.5 wird die Angabe „35 bis 349 Euro“ 
durch das Wort „gebührenfrei“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 2014

Für den Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Guntram  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2014 S. 272

Genehmigung der Änderung 13 gesamt:
Zentren und Einzelhandel 

des Regionalen Flächennutzungsplans 
der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 

für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr 

und Oberhausen 
Vom 23. April 2014

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 27. November 2013 bis 19. Dezem-
ber 2013 die Änderung 13 gesamt: Zentren und Einzel-
handel des Regionalen Flächennutzungsplans für die 
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im Gebiet 
der der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen beschlossen.

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft Städ-
teregion Ruhr mit Schreiben vom 5. Februar 2014, Ak-
tenzeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 17. Februar 
2014, gemäß §  39 Absatz  2 Landesplanungsgesetzes 
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. 
NRW. S. 33) geändert worden ist, zur Genehmigung vor-
gelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 3. April 2014 gemäß §  39 Ab-
satz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministerien und im Be-
nehmen mit dem Regionalverband Ruhr genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 23. April 2014

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2014 S. 273
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